
 

 

  
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Erlaubnis zum Verlassen des Schulgeländes während Freistunden und der 
Mittagspause 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
unsere Schulregeln besagen Folgendes: 
Das Verlassen des Schulgeländes für minderjährige Schülerinnen und Schüler ist während 
der individuellen Unterrichtszeit aus Gründen der Aufsichtspflicht verboten. 
Mit Genehmigung der Eltern besteht für unsere Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse 
die Möglichkeit, das Schulgelände während der Freistunden oder der Mittagspause zu 
verlassen. 
Wenn Sie nun Ihrem Kind die ausdrückliche Erlaubnis erteilen wollen, dass es das 
Schulgelände während eventueller Freistunden oder in der Mittagspause verlassen darf, bitte 
ich Sie, den anhängenden Abschnitt auszufüllen und der Klassenlehrkraft Ihres Kindes 
zukommen zu lassen, sofern Sie die Erlaubnis nicht bereits mit der Anmeldung an unserer 
Schule erteilt haben. 
 
Bitte bedenken Sie, dass die Aufsichtspflicht der Schule während dieser Zeit erlischt 
und der Versicherungsschutz über den Gemeindeunfallversicherungsverband nicht 
besteht. Bei eventuellen Unfällen ist Ihre private bzw. gesetzliche Krankenkasse Ihr 
Ansprechpartner. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Christoph Könneker 
Realschulrektor 
 

 
Einverständniserklärung 
 
Der Schüler/die Schülerin _____________________________________ Klasse _________ 

   Name, Vorname 

 

darf bis auf schriftlichen Widerruf während der Freistunden oder der Mittagspause das 

Schulgelände verlassen. 

 

Ich habe/wir haben zur Kenntnis genommen, dass mein Kind während dieser Zeit nicht durch 

die Schule beaufsichtigt wird und daher auch nicht versichert ist. 

 
 
____________________________________ 
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Realschule Vechelde 
-Offene Ganztagsschule- 

      Köchinger Str. 4c 
      38159 Vechelde 
          05302/2109 
      Fax:  05302/70496 
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